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FSME-Impfaktion 2024 in der 

Bezirkshauptmannschaft Murtal 

 

Die FSME-Impfaktion 

der Bezirkshauptmannschaft Murtal 

findet in der Zeit 

von 04. März 2024 bis 26. Juli 2024 

an den STANDORTEN JUDENBURG und 

KNITTELFELD statt. 

 

Ab April 2024 werden montags am Standort Judenburg zwischen 

13:00 und 14:30 

Impftermine für Schulkinder angeboten. 

 

Für ALLE FSME-Impfungen 

wird um telefonische Terminvereinbarung unter 03572/83201 – 

DW 252 od. 253 gebeten! 

 

Impfkostenbeitrag:  

 FSME Immun für Erwachsene AB dem 16. Geburtstag  € 22,50 

 FSME Immun für Kinder BIS zum 16. Geburtstag  € 22,00 

 

Mitgebrachte Impfstoffe dürfen aus rechtlichen Gründen NICHT geimpft werden! 
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BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT MURTAL 

  

 

 

 

Information und Empfehlung 

 

 Ein ausreichender Impfschutz gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist 

sowohl für Erwachsene als auch für Kinder, die sich in Österreich aufhalten, 

besonders empfehlenswert. 

 

 Bitte bringen Sie Ihren Impfpass mit! 

 

 Um Wartezeiten zu verkürzen, kann der Impffragebogen auf der Homepage der BH 

Murtal heruntergeladen, ausgefüllt und mitgebracht werden. Der Impffragebogen 

kann jedoch auch direkt vor Ort ausgefüllt werden. Aus hygienischen Gründen wird 

das Mitbringen eines eigenen Kugelschreibers empfohlen. 

 

 Bitte beachten Sie, ob das Einwilligungsformular für  

Kinder bis zum 16. Geburtstag“ oder  

Erwachsene ab dem 16. Geburtstag“ erforderlich ist – Danke! 

 

 Die FSME-Impfung ist ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zugelassen.  

 

a. Grundimmunisierung  

für die Grundimmunisierung sind 3 Impfdosen erforderlich 

 1. Dosis  

 2. Dosis nach 1-3 Monaten 

 3. Dosis 9-12 Monate nach der 2. Dosis 

 

b. Auffrischungsimpfungen 

 1. Auffrischungsimpfung ist 3 Jahre nach der 3. Dosis der 

Grundimmunisierung  

 Weitere Auffrischungsimpfungen  

o BIS zum 60. Geburtstag alle 5 Jahre 

o AB dem 60. Geburtstag alle 3 Jahre  
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